
Anmeldung

HR LUNCH
Der lange Arm von Brüssel? Neues zum Urlaubs- 
und Arbeitszeitrecht

Absender:

Name

Firma

Straße

Ort

Telefonnummer

E-Mail

  Ich nehme teil: 21. Mai 2019 München 
Bitte schicken Sie die Antwort bis zum 10. Mai 2019 an 

Fax: 089 121405250 E-Mail: renate.king@rittershaus.net

   Ich nehme teil: 22. Mai 2019 Mannheim 
Bitte schicken Sie die Antwort bis zum 10. Mai 2019 an 

Fax: 0621 4256250 E-Mail: julia.spether@rittershaus.net

   Ich nehme teil: 23. Mai 2019 Frankfurt am Main 
Bitte schicken Sie die Antwort bis zum 10. Mai 2019 an 

Fax: 069 274040-250 E-Mail: gloria.kraus@rittershaus.net

Folgende weitere Personen melde ich zur  
Veranstaltung an:

RITTERSHAUS Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB

www.rittershaus.net

Anfahrt

Büro Mannheim
Harrlachweg 4
68163 Mannheim

Büro Frankfurt
Mainzer Landstraße 61
60329 Frankfurt am Main

H
HR Lunch

Der lange Arm von Brüssel? 
Neues zum Urlaubs- und 
Arbeitszeitrecht

München, 21. Mai 2019
Mannheim, 22. Mai 2019
Frankfurt am Main, 23. Mai 2019

Büro München
Maximiliansplatz 10
Im Luitpoldblock
80333 München



Agenda Arbeitsrecht. 
Schlagkräftig. Schnell. Zielorientiert. 
Frankfurt. Mannheim. München.

Unser Team aus spezialisierten Rechtsanwälten/innen 
berät Sie mit ausgeprägtem Blick für die wirtschaft- 
lichen Aspekte des „Falls“ und unter Berücksichtigung 
neuster rechtlicher Entwicklungen.

Wir vereinen in unserem Beratungsansatz die 
Durchsetzung der Interessen unserer Mandanten 
bei Gericht wie auch die gütliche Streitbeilegung im 
Wege einer mediativen Herangehensweise. Unsere 
Tätigkeitsschwerpunkte sind dabei:

■ Betriebsverfassungsrecht

■  Gestaltung von Arbeitsverträgen und Vergütungs- 
systemen sowie von Anstellungsverträgen für  
Organe und Führungskräfte

■  Tarifvertragsrecht

■  Vorbereitung und Umsetzung der Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen, einschließlich Kündigungen

■  Begleitung von Personalabbaumaßnahmen

■  Umstrukturierung, arbeitsrechtliche Sanierungs- 
und Turn-Around-Beratung

■  Outsourcing und Betriebsübergänge

■  Betriebliche Altersversorgung

■  Arbeitnehmerüberlassung

■  Arbeitnehmermitbestimmung in Aufsichtsräten

■  Transaktionsbegleitende arbeitsrechtliche Beratung

Sprechen Sie uns gerne an oder informieren Sie sich 
über uns unter www.rittershaus.net

Müssen wir Urlaubs- und  
Arbeitszeitrecht ganz neu lernen?

Das Bundesarbeitsgericht wurde durch mehrere 
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs in 
den letzten Jahren gezwungen, lange praktizierte 
Grundsätze des deutschen Urlaubsrechts zu ändern.  
Die entsprechenden Neuerungen sollten in der be-
trieblichen Praxis bekannt sein, und vor allem sollten 
vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten und notwen-
dige Maßnahmen in die Personalarbeit einfließen – 
wir zeigen Ihnen, wo und wie!

Auch im Arbeitszeitrecht haben Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs Einfluss auf die deutsche 
Arbeitsrechtspraxis. Sowohl die Behandlung von 
Bereitschaftszeiten als auch von Reisezeiten müssen 
von den Arbeitgebern umgesetzt werden. Wir brin-
gen Sie auf den neuesten Stand und zeigen Ihnen 
rechtlich zulässige Gestaltungsmöglichkeiten auf.

Beginn 11:30 Uhr

Begrüßung

Neues zum Urlaubsrecht

■ Welche Vorgaben macht der EuGH?

■ Was müssen wir in Deutschland deshalb beachten?

■  Wie lange darf ein Arbeitnehmer Urlaub machen? 
Wann verfällt Urlaub? Welche Handlungsmöglich- 
keiten haben Arbeitgeber?

Lunch-Pause

Arbeitszeitrecht – Neues und Gestaltungsmöglichkeiten

■ „Allzeit bereit“? Bezahlte Arbeitszeit. Legale Arbeitszeit

■ Rufbereitschaft? Reisezeiten? Ruhezeiten?

■  Aufzeichnungspflichten – Compliance jetzt und  
künftig?

■ Gibt es überhaupt Gestaltungsspielraum?

Ende ca. 14:00 Uhr

Ihre Referenten:

Dr. Andreas Notz
Jörg Döhrer
Eler von Bockelmann
Prof. Dr. Ulrich Tödtmann
Nadja Hartmann
Dr. Annette Sättele


